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AUS DEN VERHANDLUNGEN DES GEMEINDERATES 
 
 
Rechnungsabschluss Einwohnergemeinde 2019 
Die Verwaltungsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 6,42 Mio. ab. Dieser wird als Zugang im Eigenkapital gebucht. Da-
zu beigetragen haben vor allem die höheren Steuererträge, resp. der Eingang von 
bereits als Verlust abgeschriebener Steuern (CHF 2,8 Mio.) und Minderkosten bei 
der Sozialhilfe (2,3 Mio.). Grössere Budgetüberschreitungen blieben dagegen aus.  
Der gute Jahresabschluss der Einwohnergemeinde darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass in den nächsten Jahren sehr hohe Investitionen anstehen, welche 
es zu finanzieren gilt. Dadurch relativiert sich das sehr positive Ergebnis 2019 wie-
der. 
Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Verlust von CHF 0,63 Mio. ab. Dieser 
ist durch extrem hohe Unterhaltsarbeiten bei der Abwasserreinigungsanlage  
Killwangen-Spreitenbach-Würenlos entstanden.  
Die Abfallwirtschaft, die Elektrizitätsversorgung, die Wasserversorgung und das 
KommunikationsNetz schliessen allesamt mit Gewinn ab.  
Sämtliche Abrechnungen werden der Einwohnergemeindeversammlung vom  
23. Juni 2020 zur Genehmigung unterbreitet.   
 
 
Strafanzeigen  
Wer materielle Hilfe beansprucht, hat der zuständigen Sozialbehörde wahrheitsge-
treu und vollständig Auskunft über die Lebenssituation zu erteilen. Im März des lau-
fenden Jahres hat der Gemeinderat der Staatsanwaltschaft 2 Personen zur Anzeige 
gebracht, weil sie diese Pflicht nicht korrekt wahrgenommen und damit nicht ge-
rechtfertigte Sozialhilfegelder bezogen haben. Zudem muss der entstandene Scha-
den zurückgezahlt werden.  
 
 

Personelles 
Nach fast 34-jährigem bzw. 31-jährigem Wirken werden Daniel und Brigitte 
Lienberger, Hauswarte der Schulanlage Boostock, infolge vorzeitiger Pensionierung 
per 30. November 2020 in den Ruhestand treten. Der Gemeinderat dankt Herrn und 
Frau Lienberger für den unermüdlichen Einsatz sowie die guten und langjährigen 
Dienste für die Gemeinde Spreitenbach und wünscht ihnen bereits heute im neuen 
Lebensabschnitt alles Gute.  
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Abfallentsorgung 
Auch in der Abfallentsorgung gilt es aktuell aufgrund der Verbreitung des Corona-
Virus' folgende speziellen Verhaltensregeln zu beachten: 
 Im privaten Haushalt sind Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel 

und Papierhandtücher unmittelbar nach Gebrauch in Plastiksäcken zu sammeln. 
 Diese Plastiksäcke sind ohne zusammenpressen zu verknoten und in Abfallei-

mern mit Deckel zu sammeln. Die Abfalleimer sind mit dem Abfallsack der Ge-
meinde ausgestattet. 

 Die zugebundenen Abfallsäcke der Gemeinde werden wie üblich als Hauskeh-
richt entsorgt. 

 In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen 
leben, ist zudem in dieser Situation auf die Abfalltrennung zu verzichten. Also 
ausnahmsweise keine separate Sammlung von PET-Getränkeflaschen, Aludo-
sen, Altpapier. Diese Abfälle aufgrund der Corona-Pandemie sind in den nächs-
ten Wochen mit dem normalen Kehricht zu entsorgen, damit eine Infektionsge-
fahr ausgeschlossen werden kann. Dies gilt auch für die Grüngutsammlung. 

Des Weiteren ist zu beachten: 
 Sammelstellen nur aufsuchen, wenn es unbedingt notwendig ist.  
 Nicht verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlung sollen mög-

lichst zuhause gelagert werden. 
 
 
Corona-Virus 
Es sind weiterhin die wichtigsten Verhaltensempfehlungen gemäss Weisung des 
Bundesamtes für Gesundheit zu beachten: 
1. Bleiben Sie zu Hause, insbesondere,  

a) wenn Sie 65 Jahre alt oder älter sind oder an einer Vorerkrankung leiden - 
es sei denn,  

b) sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten, 
oder 

c) sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen, oder 
d) sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen. 

2. Häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionsmittel 
3. Hände schütteln vermeiden 
4. Husten und Niesen in Wegwerf-Papiertaschentücher oder in die Armbeuge 
5. Kontakt zu Personen meiden mit Husten- und Schnupfen-Symptomen 
6. Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation 
7. Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen halten  
 
 
Termine 
4. – 19. April: Frühlings-Schulferien. 
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